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Ich akzeptiere die Datenschutzerklärung und die Richtlinie für die Behandlung 
von öffentlichen Petitionen und bin einverstanden, dass mein Name 
veröffentlicht wird. 
 
 
Wortlaut der Petition/Was möchten Sie mit Ihrer Petition konkret erreichen? 
Über welche Entscheidung/welche Maßnahme/welchen Sachverhalt wollen Sie sich 
beschweren? (Kurze Umschreibung des Gegenstands Ihrer Petition) 
 
Der Deutsche Bundestag möge beschließen... Bis zur Feststellung der 
verfassungsrechtlichen Konformität, den Banken-Rettungsfonds SoFFin keine 
weiteren Auszahlungen vornehmen zu lassen! 
 
 
Bitte begründen Sie Ihre Petition! 
 
Der staatliche Banken-Rettungsfonds SoFFin verstößt möglicherweise gegen 
das Grundgesetz! Das verfassungsrechtlich verbürgte Budgetrecht des 
Parlaments wurde völlig missachtet! Nur ein kleines Gremium von neun 
Abgeordneten aus dem Haushaltsausschuss wird einmal pro Sitzungswoche 
über die Entscheidungen des Lenkungsausschusses informiert. Ablehnen oder 
ändern können die Parlamentarier die Beschlüsse jedoch nicht. 
Selbst die Unterrichtung ist geheim. Wer dagegen verstößt, dem droht eine 
Anklage wegen Geheimnisverrats und im schlimmsten Fall eine Haftstrafe von 
bis zu fünf Jahren. Der Steuerzahler hat ein Recht, über die Geldflüsse der 
Banken, die mit seinem Geld unterstützt und teilweise gerettet werden, etwas 
zu erfahren. Das ergibt sich schon aus den Grundsätzen des 
Gesellschaftsrechtes! 
 
 
Wenn Sie Anregungen (z.B. Stichworte oder Fragen) für die Online-Diskussion geben 
wollen, können dieses Feld nutzen. 
 
Finanzstaatssekretär Jörg Asmussen einen 480 Milliarden Blanko Scheck zum 
Verteilen nach Gutdünken in die Hand zu geben, zeugt nicht von 
Parlamentarismus! 
 
 
 

Soweit Sie es für wichtig halten, senden Sie bitte ergänzende Unterlagen in Kopie (z.B. 
Entscheidungen der betroffenen Behörde, Klageschriften, Urteile) nach Erhalt des 

Aktenzeichens auf dem Postweg an 
 
Kontaktadresse: 
DEUTSCHER BUNDESTAG 

Sekretariat des Petitionsausschusses 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

Tel: (030)227 35257 

E-Mail: e-petitionen@bundestag.de 


